
Satzung des Vereines ‚Theaterpaten e.V.‘ 

 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein trägt den Namen Theaterpaten e.V. 

(2) Er hat den Sitz in Wiesbaden. 

(3) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 2 Vereinszweck 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke auch im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO). 

Der Zweck des Vereins ist die Ermöglichung der Teilnahme an Kunst und Kultur für 

sozialbenachteiligte Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch finanzielle und personelle 

Unterstützung. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch den gemeinsamen Besuch von 

künstlerischen Aufführungen (Schauspiel, Oper, Ballett, Konzerte, u.ä.), den Besuch von 

Lesungen und Museen, die finanzielle und/oder personelle Unterstützung von Theaterprojekten, 

Unterstützung von Schulen, Kindertagesstätten und vergleichbaren Einrichtungen bei der 

Konzeption und Umsetzung entsprechender Veranstaltungen und Besuchen.  

 

 

§ 3 Selbstlosigkeit 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche (und juristische) Person werden, die seine Ziele 

unterstützt. 
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(2) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. 

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

(4) Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Er erfolgt durch 

schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von drei 

Monaten. 

(5) Über den Ausschluss beschließt die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei 

Vierteln der anwesenden Mitglieder. 

 

 

§ 5 Beiträge 

Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. 

Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der 

Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. 

 

 

§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

a) der Vorstand, 

b) die Mitgliederversammlung. 

 

 

§ 7 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus zwei bis fünf Mitgliedern. Über Zahl und Aufgabengebiet beschließt 

die Mitgliederversammlung bei der Wahl-/Neuwahl des Vorstands. 

Er vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jedes Vorstandsmitglied ist 

alleinvertretungsberechtigt. 

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. 

Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. 

Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis 

Nachfolger gewählt sind. 

(3) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins.  
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(4) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet der Vorstandsvorsitzende. 

 

 

§ 8 Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. Sie beschließt 

über die Beiträge, die Entlastung und die Wahl des Vorstandes und über Satzungsänderungen. 

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist auf Verlangen eines Drittels der Mitglieder 

einzuberufen. 

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich (auch per Email ist möglich) 

durch den Vorstandsvorsitzenden oder einem von diesem beauftragten Vorstandsmitglied unter 

Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens einer Woche bei gleichzeitiger Bekanntgabe der 

Tagesordnung. Die Tagesordnung kann durch Mehrheitsbeschluss in der Mitgliederversammlung 

ergänzt oder geändert werden; dies gilt nicht für Satzungsänderungen.  

Ihr sind insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung über die 

Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes schriftlich vorzulegen. Sie bestellt zwei 

Rechnungsprüfer, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium 

angehören und auch nicht Angestellte des Vereins sein dürfen, um die Buchführung 

einschließlich Jahresabschluss zu prüfen und über das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung 

zu berichten. 

(4) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig anerkannt 

ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

(5) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei 

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(6) Anträge auf Änderung der Satzung sind den Mitgliedern mit der Einladung zur 

Mitgliederversammlung schriftlich mitzuteilen. Satzungsänderungen bedürfen eines Beschlusses 

der Mitgliederversammlung, der mit einer Dreiviertelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten 

Mitglieder zu erfolgen hat. 

 

 

§ 9 Beschlüsse 

Die in Mitgliederversammlungen gefassten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und vom 

Vorstand zu unterzeichnen. 
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§ 10 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 

(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der 

Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Der Beschluss 

kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst 

werden. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen des Vereins an das „Junges Staatstheater Wiesbaden“, das es unmittelbar 

und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 

 

Vorstehende Satzung wurde am 04.03.2017 in Wiesbaden errichtet. 

 


